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Kapitel 1

Einführung

A. Problemstellung

Die digitale Disruption hat einen tiefgreifenden Wandel der medienspezifischen
Regelungen angestoßen. Medienunternehmen sind davon in zweierlei Hinsicht be-
troffen: zum einen unmittelbar durch die technischen Veränderungen im Zuge der
digitalen Entwicklung, zum anderen gestalten sie durch ihre medialen Angebote den
Veränderungsprozess hin zu einer multimedialen Landschaft aktiv mit.1DerWandel,
welcher sich in einem Verschmelzen mehrerer traditioneller Mediengattungen
ausdrückt, wird in der medienpolitischen Diskussion auch Medienkonvergenz ge-
nannt.2 Ihr zugrunde liegt ein technischer Transformationsprozess, bei dem sich die
medialen Subsektoren Rundfunk, Mediendienste, Teledienste und die ihrer Ver-
breitung dienenden Telekommunikationsdienstleistungen einander annähern und
teilweise miteinander verschmelzen.3 Diese Veränderung bringt die Notwendigkeit
einer Überprüfung der aktuellen medienrechtlichen Vorschriften auf ihre Aktualität
mit sich. In einer Demokratie, die auf dem Willen des Volkes aufbaut, kommt den
Medien eine bedeutende Rolle bei der Meinungsbildung jedes Einzelnen zu. Sie
vermitteln alle dafür relevanten Informationen.4 Grundvoraussetzung für den Vor-
gang der freien, unabhängigen und damit demokratischen Willensbildung ist daher
die Gewährleistung von Medienvielfalt. Nur durch die Vielfalt an voneinander un-
abhängigen Medien kann die Voraussetzung für eine freie Willens- bzw. Mei-
nungsbildung ermöglicht und sichergestellt werden.5

Dagegen können einseitige Medien, die sich in der Hand einer Person, einer
Gruppe oder eines Unternehmens und damit auch unter deren inhaltlichen und po-
litischen Einfluss befinden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat gefährden. Ein

1 Siehe hierzu auch Kühling, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, 2021,
Art. 5 GG Rn. 4 ff.

2 Schladebach, Jura, 2013, 1092 (1097); Hain, AfP 2012, 313 (313 f.).
3 Hain, AfP 2012, 313 (313 f.); Gounalakis, Konvergenz der Medien, 2002, S. 134; Koch,

AfP 2007, 305 (306 f.).
4 Neuberger, APuZ 10–11/2022, 19 f. m.w.N.; Donges/Jarren, Politische Kommunikation

in der Mediengesellschaft, 2022, S. 99 ff.; Neuberger, in: Jarren, Gesellschaftliche Vermitt-
lung in der Krise, 2020, S. 119–154; Flamme, MMR 2021, 770 (770).

5 Berghofer, in: Die Medienanstalten, Vielfaltsbericht, 2021, S. 27; Hasebrink, Mei-
nungsbildung und Kontrolle der Medien, 09.12.2016, www.bpb.de.
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demokratisches Gemeinwesen muss ein wesentliches Interesse an der Offenhaltung
von Kommunikationsprozessen sowie kommunikativer Chancengleichheit haben.6

Diese Anforderung ist sowohl auf nationaler Ebene in Art. 5 Abs. 1 Grundgesetz
(GG) als auch auf europäischer Ebene in Art. 11 Abs. 2 Charta der Grundrechte der
Europäischen Union (GRCh) und auf internationaler Ebene in Art. 10 Abs. 1 Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention (EMRK) statuiert.

Somit bilden Konzentrationsprozesse in der Medienlandschaft eine erhebliche
Gefahr für die Demokratie. Solche Prozesse liegen allerdings in der Eigenlogik der
gegenwärtigen Entwicklung von Märkten für digitale Medien. Die fortschreitende
Digitalisierung erhöht den Wettbewerbsdruck auf die Medienunternehmen. Erfor-
derlich ist eine stete Fortentwicklung technischer sowie inhaltlicher Darstellung von
Medienangeboten. Die Medienunternehmen unterliegen zwangsläufig dem Druck,
sich durch internes oder externes Wachstum zu vergrößern, um sich auf dem Me-
dienmarkt positionieren zu können.7 Durch diesen Wachstumsdruck werden er-
hebliche Konzentrationsanreize geschaffen, vorwiegend aufgrund monetärer, also
wettbewerbssteigernder Aspekte. Genau diese Konzentrationsanreize stellen eine
Gefahr für die Medienvielfalt dar und indizieren die Notwendigkeit einer Konzen-
trationskontrolle.8

I. Die Medienkonzentrationskontrolle im Spannungsverhältnis
zwischen Medienrecht und Wettbewerbsrecht

Zur Kontrolle dieser Tendenzen existieren aktuell Regelungen in zwei Rechts-
bereichen: einerseits in dem des Kartellrechts, andererseits im Rundfunkrecht.9

Primäres Ziel der kartellrechtlichen Kontrolle ist die Verhinderung einer marktbe-
herrschenden Stellung eines Unternehmens. Das Kartellrecht bezweckt die Auf-
rechterhaltung des ökonomischen Wettbewerbs, indem durch die Vorschriften des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)10 wettbewerbswidrige Kar-
telle und missbräuchliches Verhalten marktbeherrschender Unternehmen untersagt

6 Allgemein zum Konzept der kommunikativen Chancengleichheit Hartl, Suchmaschinen,
2017, S. 31 ff.

7 Paal, JZ 2010, 647 (648); BVerfGE 119, 181 (216 f.).
8 Paal, JZ 2010, 647 (648).
9 Aufgrund der Änderung des „Rundfunk“staatsvertrages zum „Medien“staatsvertrag liegt

der Gedanke nahe, dass begrifflich nicht mehr von „Rundfunkrecht“ gesprochen werden
sollte. Da jedoch der Begriff „Rundfunkrecht“ in der Literatur weiterhin verwendet wird, siehe
dazu zum Beispiel Schladebach/Neubauer, JuS 2022, 631 ff., wird in dieser Arbeit ebenfalls
an dem Begriff des „Rundfunkrechts“ festgehalten.

10 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung v.
26.06.2013, BGBl. I S. 1750, 3245, das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes v. 19.07.2022,
BGBl. I S. 1214, geändert worden ist, nachfolgend zitiert als GWB.
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werden.11 Von der kartellrechtlichen Fusionskontrolle wird allein externes, nicht
jedoch internes Wachstum eines Unternehmens erfasst.12 Mangels bestehender
medienspezifischer Sonderregelungen entfaltet das Kartellverbot kaumWirkung für
die Frage der Sicherung von inhaltlicher Vielfalt im Medienbereich.

Die Kontrolle von internem Wachstum meinungsrelevanter Medienanbieter liegt
hingegen im Zuständigkeitsbereich des Rundfunkrechts. Im Gegensatz zur kartell-
rechtlichen soll durch die medienrechtliche Kontrolle nicht das Entstehen von
Marktmacht, sondern das Entstehen von Meinungsmacht verhindert werden. Die
Konzentrationskontrolle ist in den §§ 60 ff. Medienstaatsvertrag (MStV)13 geregelt.
DerWortlaut von § 60 Abs. 2MStVorientiert sich – wie zuvor auch derWortlaut des
§ 26 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)14 – zur Berechnung der Kontrolle von
Meinungsmacht an Zuschaueranteilen. Dieser Ansatz stammt aus einer Zeit, in der
Fernsehen daswichtigsteMedium für dieMeinungsbildungwar. Bei Betrachtung der
aktuellen Medienlandschaft fällt jedoch vor allem auf, dass mittlerweile interna-
tional agierende Akteure den Medienmarkt dominieren.15 Auch diese meinungsre-
levanten Akteure müssen von einer konzentrationsrechtlichen Kontrolle erfasst und
effektiv reguliert werden können. Die Anpassung der bestehenden Regelungen zur
Kontrolle von Meinungsmacht an die tatsächlichen Gegebenheiten des digitalen
Zeitalters wirft zahlreiche Fragen und Probleme auf, welche im Spannungsfeld von
Kartell- und Rundfunkrecht zu lösen sind.

II. Forschungsstand

Zu der aufgezeigten Problemstellung gibt es in der Literatur zwar punktuelle
Veröffentlichungen, die sich jedoch lediglich mit Einzelaspekten beschäftigen. Die
Thematik der Medienkonzentrationskontrolle im digitalen Zeitalter wird nicht
hinreichend gesamthaft aufgearbeitet. Zu finden sind einzelne Beiträge, welche auf
die Problematiken undAnforderungen derVielfaltssicherung imZusammenhangmit

11 Paal, JZ 2010, 647 (648).
12 KEK, Sechster Konzentrationsbericht, 2018, S. 17; Eine Sonderregelung besteht mit

§ 30 GWB für den Pressebereich „Sonderregeln für bestimmte Wirtschaftsbereiche“ und
nimmt diesen Bereich vom Kartellverbot aus, sofern vertikale vertragliche Preisbindungen von
Zeitschriften und Zeitungen betroffen sind, siehe dazu Paal, JZ 2010, 647 (648).

13 Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland (Medienstaats-
vertrag), BlnGVBl. 2020, 698; BayGVBl. 2020, 450; HessGVBl. 2020, 607, HambGVBl.
2020, 434, nachfolgend zitiert als MStV.

14 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag), BlnGVBl. 1991,
309, in der Fassung des Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrags, Brandenburg
GVBl. I/19, Nr. 7 S. 1, S. 2, am 07.11.2020 aufgehoben durch § 2 MStV, nachfolgend zitiert
als RStV.

15 Kantar, Mediengewichtungsstudie 2019-I, 2019; Schmidt/Merten/Hasebrink/Petrich/
Rolfs, Zur Relevanz von Online-Intermediären für die Meinungsbildung, 2017.
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